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1.) Zusammenfassung 

 

Die Gemeinde Salzbergen und die Stadt Rheine planen die Entwicklung des interkommunalen 

Gewerbegebietes Holsterfeld Ost, verbunden mit der Ausweisung von Flächen als Gewerbe- und 

Industriegebiet. Innerhalb des interkommunalen Gewerbegebietes befinden sich der Bullenstall 

sowie zwei Güllebehälter von Herrn Scheipers (Anlage 1). 

 

Im Auftrag der Stadt Rheine sollte die Geruchsimmissionssituation - hervorgerufen durch den Stall 

und die Güllebehälter - für den Bereich des geplanten interkommunalen Gewerbegebietes ermittelt 

und beurteilt werden.  

 

Aus den ermittelten Emissionen wurde mit Hilfe der Ausbreitungsberechnung die Gesamtbelastung 

an Geruchsimmissionen ermittelt und in der Anlage 3 dargestellt. Bei der Ermittlung der Ge-

ruchsimmissionen wurden die der tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren der GIRL für Schweine 

berücksichtigt. 

 

Von Seiten des Staatlichen Umweltamtes Münster wurde zu dem immissionsschutzrechtlichen 

Schutzanspruch in Gewerbe- und Industriegebieten Folgendes ausgeführt: 

 

Der in der Geruchsimmissions-Richtlinie für Gewerbe- und Industriegebiete festgelegte Immissi-

onswert von 0,15 berücksichtigt, dass in Gewerbe- und Industriegebieten entsprechend der 

Baunutzungsverordnung ausnahmsweise Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen werden können. 

 

Der immissionsschutzrechtliche Schutzanspruch vermindert sich, wenn z. B. durch eine entsprech-

ende Festsetzung im Bebauungsplan das ausnahmsweise zulässige Wohnen ausgeschlossen 

wird. Es stellt sich dann die Frage nach der immissionsschutzrechtlichen Schutzwürdigkeit von 

Arbeitnehmern in Gewerbe- und Industriegebieten. Von Seiten des Staatlichen Umweltamtes 

Münster wird hier ein geringerer Schutzanspruch gesehen. Eine Geruchswahrnehmungshäufigkeit 

von 20 % der Jahresstunden sei unter diesen Voraussetzungen durchaus zulässig.  
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2.) Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Salzbergen und die Stadt Rheine planen die Entwicklung des interkommunalen 

Gewerbegebietes Holsterfeld Ost, verbunden mit der Ausweisung von Flächen als Gewerbe- und 

Industriegebiet. Innerhalb des interkommunalen Gewerbegebietes befinden sich der Bullenstall 

sowie zwei Güllebehälter von Herrn Scheipers (Anlage 1). 

 

Im Auftrag der Stadt Rheine sollte die Geruchsimmissionssituation - hervorgerufen durch den Stall 

und die Güllebehälter - für den Bereich des geplanten interkommunalen Gewerbegebietes ermittelt 

und beurteilt werden. Dabei sollte eine Aktualisierung der in 2006 durchgeführten geruchstechni-

schen Untersuchung [1] erfolgen. 

 

Die Ermittlung und Beurteilung der Geruchsimmissionen sollen gemäß der Geruchsimmissions-

Richtlinie (GIRL) [2] durchgeführt werden. Bei der Ermittlung der Geruchsimmissionen wurden die 

tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren der GIRL [2] berücksichtigt.  

 

Dieser Untersuchungsbericht beschreibt die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Emissionen 

und Immissionen. Die Anforderungen an Immissionsprognosen gemäß VDI-Richtlinie 3783, 

Blatt 13 [3] werden berücksichtigt (Anlage 4). 
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3.) Beurteilungsgrundlagen und Richtwerte 

 

Geruchswahrnehmungen in der Umgebung eines Geruchsstoffemittenten sind in der Regel großen 

Schwankungen unterworfen. Dies sind einmal Schwankungen im Laufe eines Jahres, im Wesentli-

chen auf Grund der Änderungen der allgemeinen Windrichtung. Dabei ist zu beachten, dass in Luv 

eines Emittenten grundsätzlich kein Geruch wahrgenommen wird, die Möglichkeit der Geruchs-

wahrnehmung dagegen in Lee der Quelle zu suchen ist. 

 

Zusätzlich treten aber noch Kurzzeitschwankungen der Geruchswahrnehmung auf, die auf Turbu-

lenzen der Luftströmung zurückgehen und die zu einer schwadenartigen Ausbreitung von geruchs-

beladener Luft führen. Dies hat zur Folge, dass auch in Lee einer Quelle, insbesondere bei gerin-

gen bis mittleren Emissionen, nur zeitweise Geruch mit unterschiedlicher Intensität, zeitweise aber 

auch kein Geruch wahrgenommen werden kann. 

 

Seit November 2009 ist in Nordrhein-Westfalen eine überarbeitete Richtlinie zur Feststellung und 

Beurteilung von Geruchsimmissionen eingeführt (GIRL) [2], wonach eine Geruchsimmission zu 

beurteilen ist, wenn sie "nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar ist" gegen-

über anderen Geruchsquellen. Sie ist in der Regel als erhebliche Belästigung zu werten, wenn die 

relative Häufigkeit der Geruchsstunden die in der Richtlinie vorgegebenen Immissionswerte über-

schreitet. 
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Hierbei beziehen sich die Immissionswerte auf die Gesamtbelastung durch Gerüche gemäß der 

angegebenen Gleichung: 

 

IV + IZ = IG 

 

Hierbei ist: 

IV = vorhandene Belastung 

IZ = Zusatzbelastung durch Gerüche der zu untersuchenden Anlage 

IG = Gesamtbelastung durch Gerüche im Beurteilungsgebiet 

 

Weiterhin wird bezüglich der kurzfristigen Schwankungen der Geruchswahrnehmung ausgeführt, 

dass, wenn die Geruchsschwelle innerhalb einer Stunde an mindestens 10 % der Zeit überschrit-

ten wird, diese Stunde bei der Ermittlung des Prozentsatzes der Jahresstunden als "Geruchsstun-

de" voll anzurechnen ist. 

 

Die GIRL [2] legt folgende Immissionswerte für die verschiedenen Baugebietstypen fest: 

 

Tabelle 1 Immissionswerte der GIRL  

Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete 

0,10 0,15 0,15 

 

Die Immissionswerte 0,10 bzw. 0,15 entsprechen einer relativen flächenbezogenen Häufigkeit der 

Geruchsstunden von 10 % bzw. 15 % der Jahresstunden. 

 

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind den Bauge-

bietstypen entsprechend zuzuordnen. 
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Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist eine 

belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu berechnen und diese anschließend mit den Immissions-

werten nach Tabelle 1 zu vergleichen. Für die Berechnung der belästigungsrelevanten Kenngröße 

IGb wird die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor fgesamt multipliziert: 

 

IGb = IG x fgesamt 

 

Der Faktor fgesamt ist nach der Formel 

 
fgesamt = (1/(H1 + H2 + … + Hn )) (H1 f1 + H2 f2 + … + Hn fn) 

 

zu berechnen. Dabei ist n = 1 bis 4 und 

 

H1  ≙ r1, 

H2  ≙ min(r2, r - H1), 

H3  ≙ min(r3, r - H1 - H2), 

H4  ≙ min(r4, r - H1 - H2 - H3) 

 

mit 

 

r  ≙ Geruchshäufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshäufigkeit), 

r1  ≙ Geruchshäufigkeit für die Tierart Mastgeflügel, 

r2  ≙ Geruchshäufigkeit ohne Wichtung, 

r3  ≙ Geruchshäufigkeit für die Tierart Mastschweine, Sauen, 

r4  ≙ Geruchshäufigkeit für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren 

 

und 

 

f1  ≙ Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastgeflügel, 

f2  ≙ Gewichtungsfaktor 1 (z. B. Tierarten ohne Gewichtungsfaktor), 

f3  ≙ Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastschweine, Sauen, 

f4  ≙ Gewichtungsfaktor für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren. 
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Die Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Tierarten sind der nachfolgenden Tabelle zu entneh-

men. Für Tierarten, die nicht in der Tabelle enthalten sind, ist die tierartspezifische Geruchshäufig-

keit in die Formel ohne Gewichtungsfaktor einzusetzen. 

 

Tabelle 2 Gewichtungsfaktoren für einzelne Tierarten 

Tierartspezifische Geruchsqualität Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel  

(Puten, Masthähnchen) 
1,5 

Mastschweine, Sauen  

(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen 

bzw. unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrechnungs-

faktoren für eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe mit Jungtieren  

(einschließlich Mastbullen und Kälbermast, sofern diese zur 

Geruchsimmissionsbelastung nur wenig beitragen) 

0,5 

 

Die geplanten Gewerbe- und Industriegebietsflächen liegen in direkter Nachbarschaft zum Bullen-

stall sowie zweier Güllebehälter (Anlage 1). 
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4.) Ermittlung der Emissionen  

 

Die für die Berechnung der Geruchsemissionen benötigten Tierbestände sowie die Stall- und Lüf-

tungstechnik des Betriebes Scheipers wurden im Rahmen eines Ortstermins im Rahmen der vo-

rangegangenen Untersuchung [1] aufgenommen.  

 

Grundlage der Beurteilung sind die olfaktometrischen Messungen der Geruchsemissionen  

verschiedener Stallsysteme der Schweine-, Geflügel- und Rinderhaltung.  

 

Die Ergebnisse olfaktometrischer Messungen und der damit ermittelten Geruchsemissionen  

verschiedener Tierhaltungssysteme sind in der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [4] angegeben. 

 

Die ermittelten Daten geben die Verteilung der Geruchsemissionen der verschiedenen Stallsyste-

me, bezogen auf Jahresdurchschnittstemperaturen, wieder und gründen sich auf umfangreichen 

Messungen der Geruchsemissionen der untersuchten Tierhaltungsanlagen. Die Geruchsemission 

wurde ferner auf eine einheitliche Tiermasse (1 GV (Großvieheinheit) = 500 kg) bezogen, sodass 

sich Geruchsstoffemissionen in GE/(s · GV)1) ergaben. 

 

Es wurden keine eigenen olfaktometrischen Messungen zur Bestimmung der Geruchsemissionen 

aus den Stallungen durchgeführt. Die in der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [4] festgelegten tierspezifi-

schen Emissionen basieren auf umfangreichen Untersuchungen (s. o.) und stellen damit gesicher-

te Emissionsdaten zur Ermittlung von Geruchsemissionen aus Tierhaltungen dar. 

 

                                                 
1)  Geruchsstoffmengen werden in Geruchseinheiten (GE) gemessen [5], wobei eine GE der Stoffmenge eines Geruchsstoffes ent-

spricht, die - bei 20 °C und 1.013 hPa in 1 m3 Neutralluft verteilt - entsprechend der Definition der Geruchsschwelle bei 50 % eines 
Probandenkollektivs eine Geruchswahrnehmung auslöst. Die Geruchsstoffkonzentration an der Geruchsschwelle beträgt demnach 
definitionsgemäß 1 GE/m3. Geruchsemissionen werden als Geruchsstoffströme in GE/s (oder MGE/h) angegeben. Ähnlich wie beim 
Schall werden Geruchspegel bezüglich der Schwellenkonzentration von 1 GE/m3 definiert [5] bzw. lassen sich Emissionspegel be-
züglich eines Geruchsstoffstromes von 1 GE/s oder 1 GE/(m · s) oder 1 GE/(m2 · s) definieren. Dabei entspricht z. B. einer Ge-
ruchsstoffkonzentration von z. B. 100 GE/m3 ein Geruchsstoffpegel von 20 dB, einem Geruchsstoffstrom von z. B. 1.000 GE/s ein 
Geruchsemissionspegel von 30 dBE oder einer spezifischen Emission von z. B. 80 GE/(m2 · s) ein flächenspezifischer Emissionspe-
gel von 19 dBE(m2). 



  
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Seite 11 zum Bericht Nr. LG3279.2/02

Aus den genehmigten Tierbeständen des landwirtschaftlichen Betriebes Scheipers (inklusive des 

genehmigten und geplanten Güllebehälters) wurden zusammen mit den durchschnittlichen tierspe-

zifischen Geruchsemissionen die Geruchsstoffströme in MGE/h ermittelt. Basierend auf der  

VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [4] wurde von den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen mittle-

ren spezifischen Geruchsemissionen ausgegangen. 

 

Tabelle 6 Spezifische Geruchsemissionen 

Tierart Geruchsemissionspegel  

[dBE(GV)] 

Geruchsstoffstrom  

[GE/(s · GV)] 

Mastschweine 

Mastschweine, Flüssigmist-/ 

Festmistverfahren 
17 50 

Milchvieh 

Mastrinder bis 1 Jahr 11 12 

Mastrinder 1 - 2 Jahre 11 12 

Wirtschaftsdünger/Silage Geruchsemissionspegel  

[dBE(m²)] 

Geruchsstoffstrom  

[GE/(s · m²)] 

Flüssigmistlager 

Güllelager (Mischgülle) 6 4 

Silagen 

Maissilage 5 3 

 

Die Angaben zu den Tierbeständen und den ermittelten Geruchsemissionen sind nicht im Gutach-

ten dokumentiert, sondern wurden unserem Auftraggeber zum internen Gebrauch gesondert zur 

Verfügung gestellt. 

 

Die Großvieheinheiten wurden auf der Grundlage der TA Luft [6] und der VDI-Richt- 

linie 3894, Blatt 1 [4] berechnet. Alle Geruchsquellen wurden mit einer kontinuierlichen Ge-

ruchsemission (8.760 Stunden/Jahr) bei der Ausbreitungsberechnung berücksichtigt. 
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5.) Ausbreitungsberechnung 

 

Die Berechnung der Geruchsausbreitung wurde mit dem Modell Austal2000 [7], die Berechnung 

der flächenbezogenen Häufigkeiten der Geruchsstunden mit dem Programm A2KArea (Programm 

Austal View, Version 8.0.4 TG, I) durchgeführt, bei welchem es sich um die programmtechnische 

Umsetzung des in der TA Luft [6] festgelegten Partikelmodells der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3 [8] 

handelt. 

 

Bei der Berechnung wurden die folgenden Parameter verwendet: 

Rauhigkeitslänge z0: 1,00 m 

Meteorologische Daten:  meteorologische Zeitreihe2) der Station 

Rheine-Bentlage (2006) 

Kantenlänge des A2KArea Rechengitters: 50 m 

Kantenlänge des Austal2000 Rechengitters: 16 m, an die Immissionspunkte angepasst 

 

In der Anlage 2 sind  Auszüge der Quell- und Eingabedatei der Ausbreitungsberechnung mit allen 

relevanten Quellparametern enthalten (Austal2000.log). 

 

Statistische Unsicherheit 

Durch die Wahl einer ausreichenden Partikelzahl (Qualitätsstufe qs = 1, dies entspricht einer Par-

tikelzahl von 4 s-1) bei der Ausbreitungsberechnung wurde sichergestellt, dass die modellbedingte 

statistische Unsicherheit des Berechnungsverfahrens, berechnet als statistische Streuung des  

berechneten Wertes, weniger als 3 % des Immissionswertes (siehe Kapitel 3) beträgt. Zum Nach-

weis wurden im Bereich der umliegenden Immissionspunkte Analysepunkte festgelegt, für die die 

statistische Unsicherheit in der Anlage 2 angegeben ist. Die für die Beurteilung relevante relative 

flächenbezogene Häufigkeit der Geruchsstunden in Prozent der Jahresstunden ist im Lageplan der 

Anlage 3 dargestellt. 

                                                 
2) Eine meteorologische Zeitreihe ist durch Windgeschwindigkeit, Windrichtungssektor und Ausbreitungsklasse gekennzeichnet. Die 

meteorologische Zeitreihe gibt die Verteilung der stündlichen Ausbreitungssituationen im Jahres- und Tagesverlauf wieder. 
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Geländemodell 

Das Beurteilungsgebiet ist eben. Die Verwendung eines digitalen Geländemodells ist aus gutacht-

licher Sicht nicht erforderlich.  

 

Rauhigkeitslänge 

Die Bodenrauhigkeit des Geländes wird durch die mittlere Rauhigkeitslänge z0 beschrieben. Sie ist 

nach Tabelle 14 im Anhang 3 der TA Luft [6] aus den Landnutzungsklassen des CORINE-Katas-

ters zu bestimmen. Die Rauhigkeitslänge wurde gemäß TA Luft [6] für ein kreisförmiges Gebiet um 

den Schornstein festgelegt, dessen Radius das 10-fache der Bauhöhe des Schornsteins beträgt. 

 

Die automatische Bestimmung der Rauhigkeitslänge über das im Rechenprogramm integrierte  

CORINE-Kataster ergab eine Rauhigkeitslänge z0 von 0,05 für die derzeitige Nutzung. Mittels In-

augenscheinnahme der Örtlichkeiten, Luftbildvergleich und unter Berücksichtigung der geplanten 

Nutzung wurden die tatsächlichen Rauhigkeiten (Gebäude, Bewuchs etc.) verifiziert und flächen-

anteilig berechnet. Abweichend zu der automatischen Bestimmung der Rauhigkeitslänge über das 

Rechenprogramm wird eine Rauhigkeitslänge z0 von 1,00 bei der Ausbreitungsberechnung be-

rücksichtigt. 

 

Meteorologische Daten 

Die Ausbreitungsberechnung wurde als Zeitreihenberechnung über ein Jahr durchgeführt. In  

Ziffer 4.6.4.1 der TA Luft [6] ist festgelegt, dass die Berechnung auf der Basis einer repräsentati-

ven Jahreszeitreihe durchzuführen ist. Für den Standort Rheine liegen meteorologischen Daten 

vor. Für die Station Rheine-Bentlage wurde aus einer mehrjährigen Reihe (Bezugszeitraum 2005 - 

2009) ein "für Ausbreitungszwecke repräsentatives Jahr" ermittelt. Bei der Prüfung wird das Jahr 

ausgewählt, das in der Windrichtungsverteilung der langjährigen Bezugsperiode am nächsten liegt. 

Dabei werden sowohl primäre als auch sekundäre Maxima der Windrichtung verglichen. Alle weite-

ren Windrichtungen werden in der Reihenfolge ihrer Häufigkeiten mit abnehmender Gewichtung 

ebenso verglichen und bewertet. Anschließend werden die jährlichen mittleren Windgeschwindig-

keiten auf ihre Ähnlichkeit im Einzeljahr mit der langjährigen Bezugsperiode verglichen. Das Jahr 

mit der niedrigsten Abweichung wird als repräsentatives Jahr ermittelt. Aus den Messdaten der 

Station Rheine-Bentlage wurde aus der oben genannten Bezugsperiode nach den aufgeführten 

Kriterien das Jahr 2006 als repräsentativ ermittelt. Eine grafische Darstellung der Häufigkeitsvertei-

lung der Windrichtungen ist in Anlage 2 dargestellt. 
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Quellparameter 

Die Ausbreitungsberechnung wurde ohne Berücksichtigung der Abgasfahnenüberhöhung durchge-

führt. Der Einfluss der Bebauung auf die Ausbreitung der Emissionen der Quellen wurde über die 

Modellierung der Quellen als vertikale Linien- bzw. Volumenquellen (von der halben Quellhöhe bis 

zur Quellhöhe, für Quellhöhen, die das 1,2-fache der Gebäudehöhen betragen bzw. vom Erdbo-

den bis zur Quellhöhe, für Quellhöhen, die weniger als das 1,2-fache der Gebäudehöhen betra-

gen) berücksichtigt. Mehrere gleichartige benachbarte Quellen werden zu Flächen-, Linien-, bzw. 

Volumenquellen zusammengefasst. 

 

Geruchsstoffauswertung 

Die Beurteilungsflächen der Geruchsstoffauswertung (A2KArea Rechengitter) wurden auf eine 

Kantenlänge von 50 m reduziert, um eine homogenere Belastung auf Teilen der Beurteilungs-

flächen im Sinne der GIRL [2], Kapitel 4.4.3 zu erzielen. 

 

Deposition 

Es ist keine Deposition zu berücksichtigen. 
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6.) Beurteilung der Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung 

 

Aus den ermittelten Emissionen wurde mit Hilfe der Ausbreitungsberechnung die Gesamtbelastung 

an Geruchsimmissionen ermittelt und in der Anlage 3 dargestellt. Bei der Ermittlung der Ge-

ruchsimmissionen wurden die der tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren der GIRL [2] für 

Schweine berücksichtigt. 

 

Von Seiten des Staatlichen Umweltamtes Münster wurde zu dem immissionsschutzrechtlichen 

Schutzanspruch in Gewerbe- und Industriegebieten Folgendes ausgeführt [9]: 

 

Der in der Geruchsimmissions-Richtlinie für Gewerbe- und Industriegebiete festgelegte Immissi-

onswert von 0,15 berücksichtigt, dass in Gewerbe- und Industriegebieten entsprechend der 

Baunutzungsverordnung ausnahmsweise Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen werden können. 

 

Der immissionsschutzrechtliche Schutzanspruch vermindert sich, wenn z. B. durch eine entsprech-

ende Festsetzung im Bebauungsplan das ausnahmsweise zulässige Wohnen ausgeschlossen 

wird. Es stellt sich dann die Frage nach der immissionsschutzrechtlichen Schutzwürdigkeit von 

Arbeitnehmern in Gewerbe- und Industriegebieten. Von Seiten des Staatlichen Umweltamtes 

Münster wird hier ein geringerer Schutzanspruch gesehen. Eine Geruchswahrnehmungshäufigkeit 

von 20 % der Jahresstunden sei unter diesen Voraussetzungen durchaus zulässig.  

 

Wenn darüber hinaus in bestimmten Gewerbe- und Industriegebietsbereichen ständige Arbeits-

plätze ausgeschlossen werden, kann der immissionsschutzrechtliche Schutzanspruch noch weiter 

zurückgenommen werden, weil Menschen nur über geringe Zeiträume mit Geruchswahrnehmun-

gen beaufschlagt werden. 
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Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen des Staatlichen Umweltamtes Münster ergibt sich 

folgende Beurteilung für die geplanten Gewerbegebietsflächen der Stadt Rheine. 

 

Aus geruchstechnischer Sicht bestehen in den Bereichen, in denen der Immissionswert von 

0,15 eingehalten wird, keine Bedenken gegen die Ausweisung von Gewerbegebietsflächen 

im Bereich des interkommunalen Gewerbegebietes Holsterfeld Ost der Stadt Rheine. In 

diesen Bereichen sind entsprechend der Baunutzungsverordnung ausnahmsweise Woh-

nungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-

ter zulässig.  

 

In den Bereichen, in denen der Immissionswert zwischen 0,15 und 0,20 liegt, ist die Aus-

weisung von Gewerbegebietsflächen zulässig, wenn durch Festsetzung im Bebauungsplan 

das ausnahmsweise zulässige Wohnen ausgeschlossen wird. 
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Anlage 1: Übersichtslageplan, Maßstab ca. 1 : 5.000 

 



AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projekte\Rheine_3279_2\Rheine_gen\Rheine_gen.aus

MAßSTAB:

0 0,1 km

1:5.000

PROJEKT-TITEL:

Rheine_gen

Übersichtslageplan

Firmenname:

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH

Bearbeiter:

AH

DATUM:

11.04.2013

PROJEKT-NR.:

LG3279.2
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Anlage 2: Quellen-Parameter 

Emissionen 

Windrichtungs- und -geschwindigkeitsverteilung 

Auszug der Quell- und Eingabedatei der Ausbreitungsberechnung mit allen  

relevanten Quellparametern (austal.log) 

Auswertung Analyse-Punkte 

 



Quellen-Parameter
Projekt: Rheine_gen

Volumen-Quellen

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Y-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Waerme-

fluss

[MW]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

0,00 0,002597734,46 5800033,01 29,81 3,09 0,005,50QUE_1 273,5 0,00

Stall

0,00 0,002597722,94 5800059,11 20,47 23,47 0,004,00QUE_2 0,0 0,00

GB 1

0,00 0,002597771,49 5800022,69 14,00 1,64 0,001,80QUE_3 1,3 0,00

MS

0,00 0,002597791,87 5800054,20 20,47 23,47 0,004,00QUE_4 0,0 0,00

GB 2 (geplant)
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Emissionen
Projekt: Rheine_gen

ODOR_075 ODOR_100

Quelle: QUE_1 - Stall

Emissionszeit [h]: 8760 8760

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 4,860E+00 2,333E+00

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,257E+04 2,044E+04

ODOR_075 ODOR_100

Quelle: QUE_2 - GB 1

Emissionszeit [h]: 0 8760

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+00 4,032E-01

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+00 3,532E+03

ODOR_075 ODOR_100

Quelle: QUE_3 - MS

Emissionszeit [h]: 0 8760

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+00 2,700E-01

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+00 2,365E+03

ODOR_075 ODOR_100

Quelle: QUE_4 - GB 2 (geplant)

Emissionszeit [h]: 0 8760

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+00 4,032E-01

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+00 3,532E+03

Gesamt-Emission [kg oder MGE]: 4,257E+04 2,986E+04

Gesamtzeit [h]:  8760
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Meteo View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

PROJEKT-NR.:

Bearbeiter:

Firmenname:

ZECH Ingenieurgesellschaft 
mbH

BEMERKUNGEN:

Stationsdaten

Koordinaten:

RW 2594717
HW 5796086

Windgeberhöhe: 10,0 m ü. 
Grund

WINDROSEN-PLOT:

Stations-Nr.10306 - Rheine-Bentlage, DWD  

NORD

SÜD

WEST OST

2%

4%

6%

8%

10%
DATEN-ZEITRAUM:

Start-Datum: 01.01.2006 - 00:00
End-Datum: 31.12.2006 - 23:00

Windgeschw. 
[m/s]

 > 10

 8.5 - 10.0

 7.0 - 8.4

 5.5 - 6.9

 3.9 - 5.4

 2.4 - 3.8

 1.9 - 2.3

 1.4 - 1.8

 < 1.4

Windstille: 2,83%

MITTLERE WINDGESCHWINDIGKEIT:

3,06 m/s

GESAMTANZAHL:

8760 Std.

ANZEIGE:

Windgeschwindigkeit
Windrichtung (aus Richtung)



2013-04-10 11:54:25 -----------------------------------------------------
---- 
TalServer:C:\Projekte\Rheine_3279_2\Rheine_gen\ 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.5.1-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2011 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2011 
 
   Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte/Rheine_3279_2/Rheine_gen  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2011-09-12 15:49:55 
Das Programm läuft auf dem Rechner "PC-AH-O9010". 
============================= Beginn der Eingabe 
============================ 
> ti "Rheine_gen"                             'Projekt-Titel 
> gx 2598000                                  'x-Koordinate des 
Bezugspunktes 
> gy 5800000                                  'y-Koordinate des 
Bezugspunktes 
> z0 1.00                                     'Rauhigkeitslänge 
> qs 1                                        'Qualitätsstufe 
> az 
"P:\Geruch\AUSTAL2000\Zeitreihen_fuer_Austal\Rheine_bentlage_06.akterm" 
'AKT-Datei 
> dd 16                                       'Zellengröße (m) 
> x0 -908                                     'x-Koordinate der l.u. Ecke 
des Gitters 
> nx 110                                      'Anzahl Gitterzellen in X-
Richtung 
> y0 -711                                     'y-Koordinate der l.u. Ecke 
des Gitters 
> ny 100                                      'Anzahl Gitterzellen in Y-
Richtung 
> xq -265.54     -277.06     -228.51     -208.13 
> yq 33.01       59.11       22.69       54.20 
> hq 0.00        0.00        0.00        0.00 
> aq 29.81       20.47       14.00       20.47 
> bq 3.09        23.47       1.64        23.47 
> cq 5.50        4.00        1.80        4.00 
> wq 273.50      0.00        1.30        0.00 
> vq 0.00        0.00        0.00        0.00 
> dq 0.00        0.00        0.00        0.00 
> qq 0.000       0.000       0.000       0.000 
> sq 0.00        0.00        0.00        0.00 
> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
> rq 0.00        0.00        0.00        0.00 
> tq 0.00        0.00        0.00        0.00 
> odor_075 1350        0           0           0 
> odor_100 648         112         75          112 
============================== Ende der Eingabe 
============================= 
 
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 
 
AKTerm 
"P:/Geruch/AUSTAL2000/Zeitreihen_fuer_Austal/Rheine_bentlage_06.akterm" 
mit 8760 Zeilen, Format 3 



Es wird die Anemometerhöhe ha=20.2 m verwendet. 
Verfügbarkeit der AKTerm-Daten: 100.0 % 
 
=========================================================================
==== 
 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "C:/Projekte/Rheine_3279_2/Rheine_gen/odor-j00z" 
ausgeschrieben. 
TMT: Datei "C:/Projekte/Rheine_3279_2/Rheine_gen/odor-j00s" 
ausgeschrieben. 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_075" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "C:/Projekte/Rheine_3279_2/Rheine_gen/odor_075-j00z" 
ausgeschrieben. 
TMT: Datei "C:/Projekte/Rheine_3279_2/Rheine_gen/odor_075-j00s" 
ausgeschrieben. 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_100" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "C:/Projekte/Rheine_3279_2/Rheine_gen/odor_100-j00z" 
ausgeschrieben. 
TMT: Datei "C:/Projekte/Rheine_3279_2/Rheine_gen/odor_100-j00s" 
ausgeschrieben. 
TMT: Dateien erstellt von TALWRK_2.5.0. 
=========================================================================
==== 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn 
Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
=========================================================================
==== 
 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= -276 m, y=    1 m ( 40, 45) 
ODOR_075 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= -276 m, y=    1 m ( 40, 45) 
ODOR_100 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= -276 m, y=   17 m ( 40, 46) 
ODOR_MOD J00 : 100.0 %     (+/-  ?   ) bei x= -276 m, y=   17 m ( 40, 46) 
=========================================================================
==== 
 
2013-04-10 13:49:05 AUSTAL2000 beendet. 
 
 
 



Auswertung Analyse-Punkte
Projekt: Rheine_gen

Analyse-Punkte: ANP_1 X [m]: 2597665,01 Y [m]: 5800129,36 1

Vertikale Schichten [m]: 0 - 3

statistischer FehlerEinheitWertKenngroesseStoff

ASW  14,2 %ODOR: Geruchsstoff (unbewertet)

J00  15,8 % 0,1 %ODOR: Geruchsstoff (unbewertet)

ASW  10,4 %ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75)

J00  11,2 % 0,1 %ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75)

ASW   7,9 %ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00)

J00   9,0 % 0,1 %ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00)

ASW  12,7 %ODOR_MOD

J00  14,1 %ODOR_MOD

Analyse-Punkte: ANP_2 X [m]: 2597913,94 Y [m]: 5799907,70 2

Vertikale Schichten [m]: 0 - 3

statistischer FehlerEinheitWertKenngroesseStoff

ASW   4,8 %ODOR: Geruchsstoff (unbewertet)

J00   3,6 % 0,1 %ODOR: Geruchsstoff (unbewertet)

ASW   2,4 %ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75)

J00   1,7 % 0 %ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75)

ASW   1,4 %ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00)

J00   1,1 % 0 %ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00)

ASW   4,0 %ODOR_MOD

J00   3,1 %ODOR_MOD
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Auswertung Analyse-Punkte
Projekt: Rheine_gen

Tnn/Dnn: 

Snn/Hnn: 

J00/Y00: 

DEP: 

Auswertung der Ergebnisse:

Jahresmittel der Deposition

Jahresmittel der Konzentration

Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen

Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen
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Anlage 3: Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen - angegeben als relative flächenbezoge-

ne Häufigkeiten der Geruchsstunden in Prozent der Jahresstunden,  

Maßstab ca. 1 : 5.000  

 



AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projekte\Rheine_3279_2\Rheine_gen\Rheine_gen.aus

MAßSTAB:

0 0,1 km

1:5.000

PROJEKT-TITEL:

Rheine_gen

Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen

Firmenname:

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH

Bearbeiter:

AH

DATUM:

11.04.2013

PROJEKT-NR.:

LG3279.2
AUSGABE-TYP:

ODOR_MOD ASW

EINHEITEN:

%

MAX:

96

STOFF:

ODOR_MOD

QUELLEN:

4
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Anlage 4:  Prüfliste für die Immissionsprognose gemäß VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 

 

 








	Anlage 1: Anlage 1
	Anlage 2: 
	1: Anlage 2.1
	2: Anlage 2.2
	3: Anlage 2.3
	4: Anlage 2.4
	5: Anlage 2.5

	Anlage 3: Anlage 3
	Anlage 4: Anlage 4


